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Beschluss

ln dam lnsolr,renzverfahren über das Vermögen d.

Ar Berlin PLC & Co. Lufrverl«ehrs KG,
vertreten durch die persönlich hafiande @sellschafterin Air Berlin PLC,

diese vertreten durch ihren DirectorThomas Winkelmann,
SAatwinkler Damm 42-43, 1%27 Berlin
Registergericht Amtsgericht Charlottenburg Handelsregister Register-Nr.: HRA 23373
- Schuldnerin -

Verfah rens hevollmächtiste-

Rechtsanwälte BRL BOEGE ROHDE LUEBBHHUESEN, Jungfemstieg 30, 20354 Hamburg

Geschäftszweig: Luftfahrtverkehr (Airli ne)

hat das Amtsgericht Charlottenburg durch die Richterin am Amtsgericht Dr. Brtlckner am

01 .1 1.2017 beschlossen:

Das lnsolvenzvrerfahren über das Vermögen der Schuldrterin wird wegen Zahlungsunfä-

higkeit und Überschuldung am 01 .11.2017 um 09.30 Uhr als Hauptinsolwnzverfahren im

Sinne des Art. 3 Abs. 1 derVerordnung (EU) 20151848 des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 20. Mai2015 über lnsolvenzverfahren (EulnsVO) erÖffnet.

Es wird Eigenverwaltung angeordnet. Die Schuldnerin ist berechtigt, unter Aufsicht des

Sachwalters die lnsolvenzmasse zu venrualten und über sie zu verfrJgen (§ 270 Abs. 1

Sak 1 lnsO)

3 ätm Sachwalter wird bestellt:

Rechtsanwalt Prof. Dr. Lucas Flüther
Wallstraße'14. 10179 Berlin
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Der mit Beschluss vom 16.08.2017 als vorläuflger Gläubigerausschuss konstituierte Glau-

bigerausschuss bleibt bis zu einer ggf. anderweitigen Er-ttscheidung der Gläubigerver-

sammlung bestehen.

Die lnsoluenzgläubiger werden aufgefordert, lnsolvenzforderungen

O1-O2-2O18 bei dem Sachwalter unter der Anschrift

Ar Berlln Gruppe / Lucas Flöther,

Postfach 10 30 {0, 18005 Rottock

schriftlich anzumelden.

(§ 38 lnsO) bis zum

Bei der Anmeldung sind Grund und Betrag der Forderung änzugeben.

Die Forderungsanmeldungen und die lnsolvenztabelle l<önnen spätestens ab dem

01.04,2018 durch die Beteiligten auf der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Charlottenburg

- lnsolvenzgencht -, Amtsgerichtsplatz 1,14A57 Berlin, Raum 2'11, eingesehen werden.

Die Niederlegung erfolgt in digitaler Form, Die Anmeldeunterlagen in Papierform werden

beim Sachwalter aufbewahrt und können bei Bedarf durch das lnsolvenzgericht zur Ein-

s ichtnahrn e angefordert werden.

Berichtstermin sowie Termin zur Beschlussfassung der Gläubigorversammlung üher

einen etwaigen Antnag auf Aufhebung der Eigenrrenivaltung (§ 272), die eventuelle Wahl ei-

nes anderen Sachwalters/lnsolvenzvetwalters (§§ 270 Abs. 1 Satz 2, 57), über die Einsel

zung oder Beibehaltung eines Gläubigeraugschusses (§§ 270 Abs. 1 Satz 2, 68 Abs. 1)

sowie üher die in den § 270 Abs. 1 SaE-2 i. V.m § 66 (Zwischenrechnungslegung), § 149

(Anlage von Wertgegenständen), § 157 (Stilllegung bzw. Fortführung des Untemehmens),

§ 276 (besonders bedeutsame Rechtshandlungen) und § 277 (Anordnung der fustim-

m ungsbedtl rftigkeit d u rc h S actwalter) lnsO bez eichneten Angelegenheiten

wird anberaumt auf

Wochentag und Datum

Mittwoch, 24.O1.2018

Uhrzeit

10:00 Uhr,
Einlass ab
08:30 Uhr

Zmmer/EtagelGebäude

Convention Hall ll,

Sonnenallee 225, 12057 Berlin,

Estrel Congress Center

Es wird eine Einlasskontrolle stattfinden Es wird deshalb empfohlen, fnihzeitig am Veran-
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staltungsort zu erscheinen sowie auf das Mitbringen von Gegenständen aller Art die nicht

unhedingt erforderlich sind, zu vezichten.

Bei Bevollmächtigungen zur Teilnahme am Termin ist § 79 DO i. V m" § 4 lnsO zu be-

achten. Gemäß § 79 FO kann man sich nur durch eine der dort genannten Personen,

insbesondere einen Rechtsanwalt, einen Beschäftigten des Urrtemehmens oder einen Fa-

milienangehörigen als Bewllmächtigten vertreten lassen.

Die Prüfung der angemeldeten Forderungen erfolgit gemäß § 5 Abs. 2 lnsO im schriftlichen

Verfahren, Stichtag, der dem Pr(ifungstermin ontspricht, ist wegen der hohen Anzahl der

zu erwartenden Forderungen der 01.08.2018.

Die Beteiligrten erhalten Gelegenheit den Forderungsanmeldungen schriftlich beim Insol-

vonzgericht zu widersprechen. Ein schriftlicher Widerspruch, mit d€m ein Beteiligter eine

Forderung bestreitet, muss spätestens am Pruiungsstichtag bei Gericht eingehen. lm Wi-

derspruch ist anzugeben, ob die Forderung ihrem, Grund, ihrem Betrag oder ihrem Rang

nach hestritten wird. Nach Ablauf der Widerspruchsfrist werden die Forderungen gepffi;

Forderungen, gegen die bis dahin kein Widerspruch erhoben wurde, gelten als festgestellt.

Hlnyrpis: Gläubiger, deren Forderungen festgestellt uerden, erhalten keine Be-

nachrichtigung.

Weitere Hinweise ür Gläuhiger der Air Berlin PLC & Co. Luffverkehrs KG sind auf der ln-

ternets eite des Sachwalters umnry.alrhe rlin-ineo-de z u fi nden.

Sicherungsrechte an heweglichen Gegenständen oder an Rechten sind dem Sachwalter

unverzüglich anzuzeigen (§ 28 Abs. 2 lnsO).

Der Gegenstand an dem das Sicherungsrecht beansprucht wird, die Art und der Entste-

hungsgrund des Sicherungsrechts sowie die gesicherte Forderung sind zu bezeichnen.

Wer die Mitteilung schuldhaft unterlässt oder verzögeft, haftet für den daraus entstehenden

Schaden (§ 28 Ahs. 2 lnsO),

Der Sachwalter wird gem § B Abs. s tnsO beauftragt, die in dem Verfahren vozunehmen*

den Zrstellungen, beginnend mit der ästellung des Eröffnungsbeschlusses nach § 30 ln-

sO, durchzuftihren
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Ausgenommen ist die fustellung des Eröffnungsbeschlusses an die Schuldnerin; diase er-

folgt durch das lnsolvenzgericht"

Die öffenttichen Bekanntmachungen obliegen weiterhin dem lnsolvenzgericht.

10. Hlnupls:

Die in einem elektronischen lnformations- und Kommunikationssystem erfolgteVeröffentli-

chung von Daten aus einem lnsolvenzverfahren einschließlich des Eröffnungsverfahrens

wird spätestens 5 Monate nach der Auftebung oder der Rechtskraft der Einstellung des ln-

solyenzverfahrens gelöscht, §3Abs. l Satz 1 lnsOBekV.

Sonstige Veröffentlichungen nach der lnsolvenzordnung werden einen Monat nach dem er-

sten Tag der Veröfientlichung gelöscht.

G rü nde:

Der Antrag ist am 15.08.2017 beim lnsolvenzgericht Charlottenburg eingegangen

Die internationale ZJständigkeit der deutschen Gerichte ergibt sich aus Art, 3 Abs. 1 EulnsVO,

dann der Mittelpunkt der hauptsächlichen lnteressen der Schuldnerin befindet sich im Bezirk des

Amtsgerichts Charlottenburg in Berlin, welches gemäß § 3 Abs. 'l Satz 1 lnsO örtlich zuständig

ist,

Nach den Feststellungen des Gerichts sind Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung gegeben

Die Voraussetsungen ftrr die Anordnung der Eigenvenrvaltung nach § 270 Abs. 2 lnsO liegen vor

Die Anordnung der Eigenverwaltung wurde von der Schuldnerin beantragt

Der Antrag auf Anordnung der Eigenvorwaltung wird von einern einstimmigen Beschluss des vor-

lär-figon Gläubigerausschusses vom 24,10,2017 unterstützt; die Anordnung der Eigenverwaltung

gitt damit nicht als nachteilig furr die Gläubiger, § 270 Abs. 3 Satz 2 InsO

Nach den Feststellungen des SachverstÄndigen in soinern Gutachten vom 27.10.2017 hat auch

er keine Erkenntnisse dazu erlangt, dass eine Eigenverwaltung mit Nachteilen für die Gläubiger

verbunden ist bzw. wrbunden seirrwird (Seite 119 des Gutachtens).
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e chtsbe he ffsbe le hrung :

Gegen die Entscheidung kann die sofortige Beschwerde (m Folgenden: Besclrwerde) eingelegt werden

Die Beschwerde ist binnen einer Notftist ron ewei Wochen bei dem

Amtsge richt Cha rlotte n burg
AmGgerichtsplatr I
{4057 Berlin

einzulegen

Die Frist beginnt mit der Verkundung der Entscheidung ocler, wenn dioso nicht lrerktlndet wird, mit deren Zu-
stellung bzw. mit der wirksamen öffentlichen Bekanntmaohung gemäß § I lnsO rm lntemet (www.insol',enz-
bekanntmachungen.de). Die öffentliche Bekarrntrnachung gentst zum Nachwels der Zustellung an alle Betei-
ligten, auch wenn die lnsO neben ihr eine besondere Zustellung roschreibt, § I Ab§. 3 lnsO. $ie gilt als be-

wirkt, sobald nach dem Tag der Veröfientlichung zwei weitere Tage r,erstrichen sind. § I Abs, 1 Satz 3 lnsO.
Für den Fristbeginn ist das zuerst eingetretene Ereignis (Verk0rxJung, Zustellung oder wirksame öffentllche

Bekanntmechung) maß gebli ch.

Die Beschwerde isl schflftlich einzulegen oder, durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann-

ten Gerichts. Sie kann auch wrderGeschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokollerklärtwerden: die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn däs Protokoll rachtzeitig bei dem oben genannten Gerichte eingeht. EIno an-

wa ltliche Mihvi rkung ist nic ht riorgesc hrieben.

Die Beschwerde ist wn dem Beschwardefllhrer oder seinem Bevollmächtigrten zu unterzeichnen'

Dle Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung sovvle die Erklärung enthal-

ten, dass Eeschwerdo gegen diese Entscheidung eingelegt werde,

Dr. Bruckner
Richterin am Amtsgericht







Abschrift

Amts ge richt C h a rlotte n bu rg
lnsolvenzgericht
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I l. Jan. Zliß
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Beschluss

In dem lnsolvenzverfahren über das VermÖgen d

Air Berlin PLC & Co. Lr-rftverkehrs KG,

vertreten durch die persönlich haftende Gesellschefterin Air Berlin PLC,

diese vertreten durch ihren Director Thomas Winkelmann

Saatwinkler Damm 4243,1ß27 Berlin
Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg Handelsregister Register-Nr.: HRA 23373

- $chuldnerin -

Verfah rensheypl.lmäPhti gte'

Rechtsanwälte BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESHN, Jungrfemstieg 30, 20354 Hamhurg

hat das Amtsgericht Charlottenburg durch die Richterin am Amtsgericht Dr. Brückner arn

1 6.01.201 8 beschlossen:

Die Anordnung der Eigenvenaraltung wird auf Antrag der Schuldnerin gem äß

§ 271 Abs. 1 Nr. 3 lnsO aufgehoben

Der hisherige Sachwalter Frof. Dr. Lucas Flöther wird zum lnsolvenzrnerwalter bestellt.

Re chtsbe he lfsbe le hrung :

Gegen die Entscheidung kann die sofortige Beschwerde (im Folgenden: Beschwerde) eingelegt walden.

Die Bescltwerde ist binnen einer Notfrist ron zwei Wochen bei dem

Amtsge ri cht Cha rlotte n burg
Amßgerichtsplats 1

14057 Earlin

einzulegen
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Die Fdst beginffi mit der Verk0ndung der Entscheidung oder, wenn diese nicht wrkündet wlrd, mit cleren Zr-
stellung czw. mit Cer wirksamen öffentlichen Bekanntmachung gemäß § I lnsO irn lnternet (www insolrcnz*
bekanntmachungen.de)- Die öftentliche Bekanntmachung gentlgt zum Nachweis der ärstellung an alle Betei-
ligten, auch wenn die lnsO neben ihr eine besondere Zustellung wrschreibt, § S Ab§. 3 lnsO. Sie gilt als b+-
wirkt, sobald nach dem Tag derVeröffentlichung zwei weitere Tage rerstrichen sind, § I Abs 1 Satz 3 lnsO
Für den Fristbeginn ist das zuerst eingetretene Ereignis (Verkündung, Zustellung oder wirksame öffer(liche
Bekanntmachung) maßgebli ch.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protoko| der Geschäftsstelle des genann-
ten Genchts. Sie kann auch ttr der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werdeni die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gerichte eingeht Eine an-
waltli che Mltwi rkung ist ni c ht vorgesc hrieben,

De Beschwerde ist wn dem Beschwerdefthrer oder seinem Bewllmächtigten zu unterzeichnen

De Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung sowie die Erklärung enthal-
ten, dass Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt werde.

Rechtsbehelfe können auch als elehtronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfuche E-Mail genugt
den gesetzlichen Anfurderungen nictrt

Das eleklronische Dokument muss
- mit einor qualiffzierten elektronischen Signatur der wmntr,ryortenden Person rersehen sein oder
- lon der verantwortenden Person signtert und auf einern sicheren Überrnittlungsweg eingereicht werden

Ein elektronisches Dokumont, das mlt einer qualifzierten elektronischen Signatur der r,erantwortenden Per-
son versehen ist, darf wie fulgt ilbermlttelt werden:

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das fllr den Empfang elektronischer Dokumente oingarichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Aboatz 4 der Zrrilprozessordnung r,erwiesen. Hin-
sichtlich der welteren Vorattssetzungen zur elektonischen Kommunikatiorr mit den Gerichten wird auf die
Verordnung über die technischen Rahmenbeditqungen des elektronischen Rechtsverkehrc und tiber das be-
sondare elektronische Behördenposttsch (Elektronischer-Rechtsrerkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils
geltenden Fassung sowie auf dle lntemetseite www.justiz.de verwiesen.

Dr. Brückner
Richterin am ArTltsgericht


